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Rechtsgrundlagen: 

 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) geändert worden ist 

 Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) 
geändert worden ist 

 Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung - PlanzV) vom 
18. Dezember 1990 (BGBl. S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert 
worden ist 

 Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) vom 24. November 1998 (GVBl. S. 365), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
07.12.2022 (GVBl. S. 403) 

 Landesgesetz zur nachhaltigen Entwicklung von Natur und Landschaft (Landesnaturschutzgesetz - LNatSchG) vom 06. Oktober 
2015 (GVBl. S. 283), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 26.06.2020 (GVBl. S. 287) 

 Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), 
das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 08. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2240) geändert worden ist 

 Denkmalschutzgesetz (DSchG) vom 23. März 1978 (GVBl. S. 159), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 
28.09.2021 (GVBl. S. 543) 

 Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnli-
che Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.05.2013 (BGBl. I S. 
1274; 2021 I S. 123), das zuletzt durch Artikel 11 Abs. 3 des Gesetzes vom 26. Juli 2023 (BGBl. 2023 Nr. 202) geändert worden 
ist 

 Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz - 
BBodSchG) vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 
306) geändert worden ist 

 Landeskreislaufwirtschaftsgesetz (LKrWG) vom 22. November 2013 (GVBl. S. 459), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 25.07.2023 (GVBl. S. 207) 

 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. März 2021 (BGBl. I S. 
540), das durch Artikel 10 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 409) geändert worden ist 

 Landesgesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (LUVPG) vom 22. Dezember 2015 (GVBI. S. 516), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 27.03.2018 (GVBl. S. 55) 

 Bundesfernstraßengesetz (FStrG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.Juni 2007 (BGBI. I S. 1206), das zuletzt durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I S. 409) geändert worden ist 

 Landesstraßengesetz (LStrG) vom 1. August 1977 (GVBI. S. 273), zuletzt geändert durch § 84 des Gesetzes vom 07.12.2022 
(GVBl. S. 413) 

 Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), das zuletzt 
durch Artikel 7 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I S. 409) geändert worden ist 

 Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (Landeswassergesetz - LWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 
2015 (GVBl. S.127), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 08.04.2022 (GVBl. S. 118) 

 Landesgesetz zur Installation von Solaranlagen (Landessolargesetz - LSolarG) vom 30. September 2021 (GVBl. 2021, 550), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.11.2023 (GVBl. S. 367) 

 Gemeindeordnung (GemO) in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 24.05.2023 (GVBl. S. 133) 

 

Zusätzliche Grundlagen des Bebauungsplanes: 
 DIN 18915 (Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Bodenarbeiten) 

 DIN 18916 (Vegetationstechnik im Landschaftsbau – Pflanzen und Pflanzarbeiten) 
 DIN 18917 (Vegetationstechnik im Landschaftsbau – Rasen und Saatarbeiten) 

 DIN 19731 (Bodenbeschaffenheit – Verwertung von Bodenmaterial) 
 DIN 4020 (Geotechnische Untersuchungen für bautechnische Zwecke),  

 DIN 1054 (Baugrund - Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau - Ergänzende Regelungen) zu DIN EN 1997-1),  
 DIN EN 1997-1 und -2 (Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik - Teil 2: Erkundung und Unter-

suchung des Baugrunds) 
 

Hinweis: 

Die der Planung zugrunde liegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse und DIN- Vorschriften) 
können bei der Verbandsgemeindeverwaltung Rhein-Mosel, Bahnhofstraße 44 in 56330 Kobern-Gondorf, 
während der Dienststunden eingesehen werden. 
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1 Bauplanungsrechtliche Festsetzungen 

1.1 Art der baulichen Nutzung  

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB 

1.1.1 Allgemeines Wohngebiet  

§ 4 BauNVO i.V.m § 1 Abs. 6 BauNVO 

In dem allgemeinen Wohngebiet sind allgemein zulässig die Nutzungen nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 

bis 3 BauNVO: 

 Wohngebäude, 

 die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie 

nicht störenden Handwerksbetriebe, 

 Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke, 

 

Ausnahmsweise können zugelassen werden die Nutzungen nach § 4 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO:  

 Betriebe des Beherbergungsgewerbes. 

 

Nicht zulässig sind die Nutzungen nach § 4 Abs. 3 Nr. 2 – 5 BauNVO: 

 sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, 

 Anlagen für Verwaltungen, 

 Gartenbaubetriebe, 

 Tankstellen. 

 

1.1.2 Mischgebiet 

§ 6 BauNVO 

In dem Mischgebiet sind allgemein zulässig die Nutzungen nach § 6 Abs. 2 Nr. 1 bis 5 BauNVO: 

 Wohngebäude, 

 Geschäfts- und Bürogebäude, 

 Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherber-

gungsgewerbes, 

 sonstige Gewerbebetriebe, 

 Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und 

sportliche Zwecke. 

 

Nicht zulässig sind die Nutzungen nach § 6 Abs. 2 Nr. 6 bis 8 und Abs. 3 BauNVO: 

 Gartenbaubetriebe 

 Tankstellen  

 Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Abs. 3 Nr. 2 BauNVO innerhalb und außerhalb 

der Gebiete, die überwiegend durch gewerbliche Nutzungen geprägt sind. 
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1.2 Maß der baulichen Nutzung 

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 Abs. 2 und 3 BauNVO  

Die Maße der baulichen Nutzung gehen aus den Einschrieben in der Planzeichnung hervor. 

Eine Überschreitung der GRZ gem. § 19 Abs. 4 BauNVO ist zulässig.  

Die Firsthöhe wird gemessen bis zur Oberkante Dachhaut am First bzw. bei Flachdächern bis 

zur Oberkante Attika.  

Die in den Nutzungsschablonen angegebenen Höhen über NHN sind mit folgender Ausnahme 

am gesamten Gebäude einzuhalten.  

Über die maximale Gebäudehöhe hinaus sind einzelne technische Anlagen bzw. untergeord-

nete Dachaufbauten wie Aufzugsschächte, Treppenhäuser und Schornsteine bis zu 60 qm 

Grundfläche pro Gebäude nach § 31 Abs. 1 BauGB ausnahmsweise gemäß § 31 Abs. 1 BauGB 

bis zu einer Höhe von 1,5 m über der festgesetzten Höhe hinaus zulässig.  

 

1.3 Bauweise, abweichende Maße der Tiefe der Abstandsflächen 

§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO 

§ 9 Abs. 1 Nr. 2a BauGB i.V.m. § 8 Abs. 6 Satz 1 und 3 LBauO 

Es wird keine Bauweise festgesetzt. Ein Anbau an Grundstücksgrenzen ist zulässig, aber nicht 

zwingend festgesetzt. Abstandsflächen müssen bei nicht geschlossener Bauweise auf dem ei-

genen Grundstück liegen. Abstandsflächen benachbarter bestehender Grenzbebauung können 

unberücksichtigt bleiben.  
 

Hinweis: 

Der Brandschutz ist stets einzuhalten.  

 

1.4 Überbaubare Grundstücksfläche 

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 23 Abs. 3 Satz 2, Abs. 2 Satz 3 BauNVO 

Gebäudeteile, wie Außentreppen, Rampen, Treppenhausvorsprünge, Aufzüge etc. dürfen die 

Baugrenzen um bis zu 3,0 m überschreiten.  

 

1.5 Stellplätze, Garagen, Carports und Nebenanlagen 

§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V. mit § 12 und 23 Abs. 5 BauNVO, § 14 BauNVO 

Stellplätze sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig, sofern landes-

rechtliche Vorschriften dem nicht entgegenstehen.  

Garagen und Carports sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig.  

Bei der Errichtung von Garagen und Carports muss die Garagenvorderkante einen Mindestab-

stand von 5,0 m zur Straßenbegrenzungslinie einhalten.  

Bei Eckgrundstücken darf eine Garage / ein Carport auch außerhalb der überbaubaren Fläche 

errichtet werden. Dabei ist zwischen Garagenseitenwand bzw. Carportüberdachung und Stra-

ßenbegrenzungslinie zusätzlich ein Abstand von mindestens 1,0 Meter einzuhalten. 

Nebenanlagen sind bis auf Einfriedungen nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen 

gemäß § 23 Abs. 5 BauNVO zulässig. 



Textliche Festsetzungen zum Bebauungsplan Seite 3 

„Von-Isenburg-Straße“, Ortsgemeinde Kobern-Gondorf Januar 2024 

© Faßbender  Weber  Ingenieure PartGmbB • 56656 Brohl-Lützing 2892_Festsetzungen.docx 

1.6 Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor 

schädlichen Umwelteinwirkungen  

§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB 

Hinweis: 

Details zu den folgenden Festsetzungen und Hinweisen können der Schalltechnischen Untersuchung von 

Schwinn Ingenieure vom 17.11.2023 entnommen werden. Bezüglich der verwendeten Begriffe und Verfahren 

wird auf die DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“, Januar 2018 verwiesen. Die DIN kann bei der Verbandsge-

meindeverwaltung Rhein-Mosel während der Dienstzeiten eingesehen werden.  

1.6.1 Festsetzung zum passiven Lärmschutz  

Innerhalb der Flächen für Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen sind 

bei der Neuerrichtung von Gebäuden zum Schutz vor Außenlärm die Außenbauteile schutzbe-

dürftiger Räume so auszuführen, dass die Anforderungen an die Luftschalldämmung von 

Außenbauteilen nach der DIN 4109-1 „Schallschutz im Hochbau – Teil 1: Mindestanforderun-

gen“ vom Januar 2018 in Verbindung mit DIN 4109-2 vom Januar 2018 (Bezugsquelle: Beuth 

Verlag GmbH, Berlin) eingehalten werden. 

Die Planzeichnung, basierend auf der Schallimmissionsprognose von Schwinn Ingenieure, zei-

gen die maßgeblichen Außenlärmpegel in dB(A) für schutzbedürftige Räume. 

Die Anforderungen an die gesamten bewerteten Bauschalldämmmaße R`w,ges der Außenbau-

teile von schutzbedürftigen Räumen ergibt sich unter Berücksichtigung der unterschiedlichen 

Raumarten nach folgender Gleichung: 
 

�`�,��� =  
� − ������� 

Dabei ist  


� Der maßgebliche Außenlärmpegel nach DIN 4109-2 (2018) 

������� = 30 �� Für Aufenthaltsräume in Wohnungen 

������� = 35 �� Für Büroräume und Ähnliches 

 

Mindestens einzuhalten sind: 

�`�,��� = 30 �� Für Aufenthaltsräume in Wohnungen 

 

Die Festsetzung gilt für neuerrichte Gebäude und für nach Landesbauordnung genehmigungs-

pflichtige Nutzungsänderungen in Richtung einer störempfindlicheren Nutzung (z.B. Büro zu 

Wohnraum). 

Im Plangebiet sind in den in der Nacht zum Schlafen genutzten Aufenthaltsräumen schallge-

dämmte Lüftungseinrichtungen erforderlich, um einen ausreichenden Luftaustausch zu 

gewährleisten. 

Die Einhaltung der Anforderungen ist im Rahmen des bauordnungsrechtlichen Antragsverfah-

ren nach DIN 4109-2:2018-01 („Schallschutz im Hochbau – Teil 2: Rechnerische Nachweise 

der Erfüllung der Anforderungen“ (Bezugsquelle Beuth Verlag GmbH, Berlin) nachzuweisen. 
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1.6.2 Planerischer Schallschutz 

Festsetzung zu Außenwohnbereichen: 

Außenwohnbereiche (Balkone, offene Loggien und ähnliches) sind nur an den schallabgewand-

ten Gebäudeseiten oder in Bereichen, die durch Bestandsgebäude abgeschirmt werden mit 

Beurteilungspegeln durch die Verkehrsgeräusche zur Tageszeit von < 60 dB(A) zulässig. Die 

Anlage 2a der Schalltechnischen Untersuchung von Schwinn Ingenieure zeigt die jeweiligen 

Beurteilungspegel. 

Hiervon kann abgewichen werden, wenn im Einzelfall rechnerisch nachgewiesen wird, dass 

durch geeignete Lärmschutzmaßnahmen (Bsp. Erker/verglaste Loggien etc.) der Beurteilungs-

pegel am Tag auf der Fläche des Außenwohnbereiches < 60 dB(A) beträgt. 
 

Hinweis zur Grundrissorientierung: 

Es wird empfohlen, zu Belüftungszwecken erforderliche zu öffnende Fenster von Schlaf- und 

Kinderzimmern durch geeignete Grundrissanordnungen an den Fassaden, die zur Landes-

straße ‚Mühlengraben‘ hin ausgerichtet und nicht lärmverschattet sind, ganz zu vermeiden und 

diese nur an den lärmabgewandten Hausseiten zu platzieren.  
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2 Bauordnungsrechtliche (gestalterische) Festsetzungen 

Aufnahme örtlicher Bauvorschriften gemäß § 88 Abs. 1 und 6 LBauO RP i. V. mit § 9 Abs. 4 BauGB 
in den Bebauungsplan 

2.1 Dachgestaltung 

Geneigte Dächer mit einer Dachneigung ≥ 22° sind mit dunklen, kleinformatigen, nicht glänzen-

den oder spiegelnden Materialien (z.B. Dachziegel, Natur- bzw. Kunstschiefer) einzudecken. 

Die Farben der Dacheindeckungsmaterialien müssen den RAL-Farben der Anlage 1 entspre-

chen. 

Eindeckungsmaterialien ohne RAL-Nummer-Kennzeichnung sind zulässig, sofern sie dem Er-

scheinen nach den aufgelisteten Farbtönen entsprechen. 

Ausnahmsweise können für untergeordnete Teile am Dach auch Zinkblech oder Kupfereinde-

ckungen zugelassen werden. Gewellte Dachelemente sind nicht zulässig. 

Anlagen zur Nutzung der Solarenergie sind zulässig, soweit diese Anlagen auf den vom öffent-

lichen Raum aus einsehbaren Dachflächen in der gleichen Neigung wie das Dach flach auf dem 

Dach errichtet werden.  

Dachüberstände sind giebel- und traufseitig bis zu max. 0,5 m zulässig.  
 

2.2 Fassaden, Außenwände 

Bei der Gestaltung von Außenwänden sind Ton- in Ton verfugte Natursteinwände, glatt ver-

putzte Wände, Sanierputz, Wandverkleidungen aus Naturschiefer oder anthrazitfarbiger 

Kunstschiefer gestattet. 

Die Verwendung von Strukturputz, Mosaiksteinchen, Glasbausteinen und polierten oder glän-

zenden Baustoffen wie Edelstahl, Fliesen und emaillierte Fassadenelemente sind nicht zulässig. 

Des Weiteren sind aufgesetzte oder vorgeblendete Fachwerke unzulässig. 

Gebäudefassaden und Gebäudesockel dürfen in Naturstein, mit Natursteinverkleidung oder 

glatt verputzt in den Farben entsprechend Anlage 2 ausgeführt werden. 

Gewände und Sockel oder Eckverkleidungen/-absetzungen sind in den Farben nach Anlage 2 

auszuführen.  
 

Hinweis: 

Über die verbindlichen gestalterischen Festsetzungen Nr. 3.3.2 und 3.4 zur Dacheindeckung und Gestal-

tung der Fassaden und Außenwände hinaus wird empfohlen den „Leitfaden Farbkultur“ und den „Leitfaden 

Baukultur“ der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord (SGD Nord), Initiative Baukultur, insbesondere 

hinsichtlich Farb- und Materialwahl zu berücksichtigen. 
 

2.3 Einfriedungen, Balkonbrüstungen 

An öffentliche Verkehrsflächen angrenzende Grundstückseinfriedungen bebauter Grundstücke 

sind nur als verputzte Mauern, Sichtmauerwerk oder Zäune aus Holz, Eisen oder Stahl oder als 

Kombination der o.g. Materialien auszuführen. Holz- und Metallzäune sind aus senkrechten Ele-

menten zu erstellen. Ebenfalls zulässig sind Einfriedungen in Form von Hecken. Einfriedungen 

zum öffentlichen Straßenraum dürfen eine Höhe von 1,1 m nicht überschreiten. Für Einfriedun-

gen zu Nachbargrundstücken gilt die Landesbauordnung.  

Sichtbetonmauern sind mit Rankgewächsen zu begrünen. 
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Balkonbrüstungen an Fassaden, die vom öffentlichen Verkehrsraum aus einsehbar sind, sind 

nicht in horizontaler Teilung zulässig. 

 

2.4 Werbeanlagen 

Automaten sind unzulässig.  

Alle Werbeanlagen haben sich in Umfang, Werkstoff, Form und Farbe der maßstäblichen Glie-

derung der Hausfassade unterzuordnen und einzufügen. Architekturteile wie Gesimse, Bänder, 

Gewände etc. dürfen von Werbeanlagen und Automaten nicht verdeckt werden. 

Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung zulässig. Werbeanlagen dürfen nur bis zur 

Höhe der Fensterbrüstung des 1. Obergeschosses reichen; ihre Höhe darf 60 cm nicht über-

schreiten. Werbeanlagen sind nur als Einzelbuchstaben oder als zusammengesetzte 

Schriftzüge zulässig, die angestrahlt werden können.  

Ausleger sind nur als Flachtransparente zulässig. Ihre Größe darf eine Höhe von 120 cm und 

eine Breite von 80 cm nicht überschreiten. Ausleger dürfen nur bis zur halben Höhe des ersten 

Obergeschossfensters am Gebäude angebracht werden. 

Bei hinterleuchteten Werbeflächen und Auslegern dürfen lediglich die dekupierten (ausgeschnit-

tenen oder durchgesteckten) Schriftzeichen leuchten, nicht jedoch der Untergrund. 

Unzulässig sind: 

1. Selbstleuchtende Werbeanlagen 
2. Lichtwerbungen mit bewegtem, laufendem, blendendem oder im zeitlichen Wechsel auf-

leuchtendem Licht 
3. Werbeanlagen mit grellen Farbtönen (oder vergleichbar): RAL 1026 Leuchtgelb, RAL 

2005 Leuchtorange, RAL 2007 Leuchthellorange, RAL 3024 Leuchtrot, RAL 3026 
Leuchthellrot, RAL 4003 Erikaviolett, RAL 4006 Verkehrspurpur, RAL 4008 Signalviolett, 
RAL 4010 Telemagenta, RAL 5002 Ultramarinblau, RAL 5005 Signalblau, RAL 5015 
Himmelblau, RAL 5021 Wasserblau, RAL 5022 Nachtblau, RAL 6018 Gelbgrün  

4. Werbeanlagen an Fenstern (Bemalungen, Beklebungen), wenn diese mehr als 30 % der 
Fensterfläche bedecken. 

 

2.5 Ausschluss behelfsmäßiger Bauweisen 

Hauptgebäude, Garagen oder Nebenanlagen in behelfsmäßiger Bauweise, wie Wellblechgara-

gen, Containerbauten usw. sind unzulässig. 

 

2.6 Zahl der Stellplätze und Garagen  

Es gilt die jeweils zum Zeitpunkt der Antragstellung gültige Stellplatzsatzung der Ortsgemeinde.  

Für sonstige zulässige Nutzungen ist die Zahl der notwendigen Stellplätze gemäß Stellplatzver-

ordnung Rheinland-Pfalz (Zahl, Größe und Beschaffenheit der Stellplätze für Kraftfahrzeuge – 

Verwaltungsvorschrift des Ministeriums der Finanzen vom 24. Juli 2000 (12150 – 4533), Minis-

terialblatt Seite 231) vorzuhalten.  
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3 Grünordnerische Festsetzung 

3.1 Allgemeine Vorgaben 

Für alle zu pflanzenden Bäume und Sträucher werden folgende Mindestsortierungen vorge-

schrieben: 

- Bäume I. Ordnung, Hochstamm   3 x v., m.B. 16 - 18 cm StU 

- Bäume II. Ordnung, Hochstamm   3 x v., m.B. 16 - 18 cm StU 

- Heister:       v. Hei., mit Ballen, 150-200 cm Höhe 

- Sträucher:      v. Str., 4 Triebe, 60-100 cm Höhe 
StU   =  Stammumfang 

3 x v    =  dreimal verpflanzt 

m.B.     =  mit Ballen 

v. Hei.   = verpflanzte Heister 

v. Str.    = verpflanzte Sträucher 

Alle vorgegebenen Bepflanzungen und Ansaaten sind gemäß DIN 18916 und 18917 fachge-

recht durchzuführen. 

Bei Baumpflanzungen muss die offene oder mit einem dauerhaft luft- und wasserdurchlässigen 

Belag versehene Fläche pro Baum mindestens 6 m² betragen. Es muss jeweils ein durchwurzel-

barer Raum mit einer Grundfläche von mindestens 16 m² und einer Tiefe von mindestens 0,8 m 

zu Verfügung stehen. 

Die Pflanzmaßnahmen sind spätestens in der auf die jeweilige Baumaßnahme nachfolgenden 

Vegetationsperiode durchzuführen. 

Gehölzpflanzungen sind dauerhaft zu unterhalten. Ausgefallene Gehölze sind in der nächsten 

Pflanzperiode zu ersetzen. 

 

3.2 Pflanzmaßnahmen auf privaten Grundstücksflächen, Anteilsbepflan-

zung auf den privaten Grundstücken 

Die nicht versiegelten bzw. unbefestigten Grundstücksflächen in den Baugebieten sind als 

Grünflächen bzw. Gartenflächen anzulegen und dauerhaft zu unterhalten. Vorzugsweise sind 

für Gehölzpflanzungen standortgerechte Gehölzarten der Laubholzflora unter Berücksichtigung 

der beigefügten Pflanzenliste zu verwenden. Bei der Anpflanzung von Hecken sind ausschließ-

lich standortgerechte Laubholzarten zu verwenden. Bei Baugrundstücken mit einer 

Grundstücksgröße von mind. 300 m² gelten zusätzlich folgende Vorgaben: Pro angefangene 

200 m² nicht versiegelte bzw. unbefestigte Grundstücksfläche ist mindestens ein hochstämmi-

ger Obst- oder Laubbaum II. Ordnung zu pflanzen, ersatzweise eine Gehölzgruppe aus 

mindestens einem Heister und drei standorttypischen Sträuchern.  
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4 Hinweise 

4.1 Archäologie 

In der Nähe des angegebenen Planungsbereiches sind archäologische Fundstellen bekannt. 

Es ist davon auszugehen, dass innerhalb des Planungsbereiches bislang unbekannte archäo-

logische Denkmäler vorhanden sind. 

Es wird darauf hingewiesen, dass der Veranlasser der Baumaßnahme der Anzeige-, Erhal-

tungs- und Ablieferungspflicht unterliegt (§ 16-21 DSchG RLP). Außerdem kann der 

Veranlasser von Bau- und Erschließungsmaßnahmen zur Erstattung der Kosten notwendiger 

archäologischer Untersuchungen verpflichtet werden (§ 21, Abs. 3 DSchG RLP). Es wird darauf 

hingewiesen, dass unangemeldete Erd- und Bauarbeiten in Bereichen, in denen bislang verbor-

gene archäologische Denkmäler vermutet werden, ordnungswidrig sind und mit einer Geldbuße 

von bis zu einhundertfünfundzwanzigtausend Euro geahndet werden können (§33, Abs. 1 Nr. 

13 DSchG RLP). 

Die zeitliche Planung des Projektes, insbesondere der Baubeginn, ist mit der Direktion Lan-

desarchäologie, Außenstelle Koblenz unter landesarchaeologie-koblenz@gdke.rlp.de oder 

0261 - 6675 3000 abzustimmen. Der Generaldirektion kulturelles Erbe, Direktion Landesarchä-

ologie ist die Möglichkeit einer bauvorbereitenden Untersuchung einzuräumen.  

 

4.2 Denkmalschutz 

Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplans liegt das Einzeldenkmal „St.-Matthias-

Straße 14“ (Wohnhaus als Fachwerkhaus, teilweise massiv, verputzt aus dem 19. Jahrhundert). 

Unmittelbar an dem Geltungsbereich liegen mehrere Einzeldenkmäler (z.B. St.-Matthias-Straße 

1 und 5, Kirchstraße 18 und 22, Katholische Pfarrkirche St. Lubentius und Pfarrheim in der 

Lennigstraße 2). Auf die Genehmigungspflicht für die Errichtung von baulichen Anlagen in der 

Umgebung von unbeweglichen Kulturdenkmälern nach § 13 DSchG i.V.m. § 4 Abs. 1 Satz 4 

DSchG wird hingewiesen. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt innerhalb des Ortskerns der Gemeinde Kobern-

Gondorf, der nach Tabelle 3 zu Ziel 50 des Regionalen Raumordnungsplans zu den regional 

bedeutsamen siedlungsgeschichtlich oder kulturhistorisch besonders wertvollen Ortskernen 

zählt. Hier ist bei Veränderungen an bestehenden Gebäuden oder bei Neubauten die städte-

bauliche Struktur oder der kunsthistorische Gesamteindruck zu erhalten. Bestehende 

Beeinträchtigungen sind zu mindern. 

 

4.3 Baugrund und Bodenschutz  

Bei Eingriffen in den Baugrund sind grundsätzlich die einschlägigen Regelwerke (DIN 4020, DIN 

EN 1997-1 und -2, DIN 1054, DIN 19731 und DIN 18915) zu berücksichtigen. Für Neubauvor-

haben oder größere An- und Umbauten (insbesondere mit Laständerungen) sind in der Regel 

objektbezogene Baugrunduntersuchungen zu empfehlen. Oberboden soll im Bereich späterer 

Vegetationsflächen Wiederverwendung finden.  
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4.4 Hinweise zum Artenschutz 

- Bäume, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche oder andere Gehölze dürfen ausschließlich im 

Zeitraum vom 01. Oktober eines Jahres bis zum 28. Februar des Folgejahres (außerhalb der 

Brutphase gehölzbrütender Vögel) beseitigt, abgeschnitten oder auf den Stock gesetzt wer-

den. Auf § 39 Abs. 5 BNatSchG wird verwiesen. 

- Vor einer Bau-, Sanierungs- oder Abrissmaßnahme an vorhandenen baulichen Anlagen im 

Sinne der Landesbauordnung, bei denen erwartet werden kann, dass sie als Fortpflanzungs-

ader Ruhestätten im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG für besonders geschützte Arten 

dienen, ist die Anlage auf das Vorkommen dieser besonders geschützten Arten zu untersu-

chen. Das Ergebnis ist der unteren Naturschutzbehörde rechtzeitig vor Beginn der 

Maßnahme mitzuteilen. Werden Vorkommen festgestellt, ist auch ein Plan zum Erhalt oder 

Ersatz der Lebensstätte oder zur Umsiedlung der Tiere vorzulegen. Auf § 24 Abs. 3 

LNatSchG wird verwiesen. Es besteht eine Anzeigepflicht vor Abriss älterer Gebäudesub-

stanz gegenüber der unteren Naturschutzbehörde.   

Der Abbruch von Gebäuden ist möglichst in der herbstlichen Übergangszeit (September / 

Oktober) durchzuführen, da dort die Störungsempfindlichkeit von Vögel und Fledermäusen 

vergleichsweise geringer ist.   

Die ausführenden Baufirmen sind über das eventuelle Vorkommen besonders und streng 

geschützter Tierarten im Baufeld zu informieren und für Hinweise auf deren Versteckplätze 

zu sensibilisieren. Es ist darauf hinzuwirken, dass Funde von insbesondere Brutvögeln oder 

anderen gesetzlich geschützten Tierarten (z. B. Fledermäuse) unverzüglich der Naturschutz-

behörde gemeldet werden, um das weitere Vorgehen abzustimmen und eventuell 

erforderliche Rettungsumsiedlungen fachgerecht vornehmen zu können.   

Unmittelbar vor dem Abbruchtermin ist zudem eine erneute Inspektion im Rahmen einer öko-

logischen Umweltbaubegleitung erforderlich, um z.B. die Innenräume im Wohn- und 

Geschäftshauskomplex östlich der ̀ von-Isenburg- Straße` diesbezüglich zu kontrollieren und 

eventuelle Spontanbesiedlungen aufspüren zu können. 

- Zur Verhinderung von Vogelschlag an spiegelnden Gebäudefronten (z. B. >2 m² große Fens-

ter, Balkonbrüstungen und spiegelnde Fassadenfronten) sind transluzente Materialien zu 

verwenden oder ein flächiges Aufbringen von Markierungen (Punktraster, Streifen) an allen 

spiegelnden Gebäudeteilen mit der Vorgabe einer Begrenzung der Spiegelwirkung auf ma-

ximal 15 % Außenreflexionsgrad zielführend. 

- Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen nachtaktiver Insekten und ihnen in den Straßenver-

kehr nachfliegenden Fledermäusen ist beim Einsatz für die Außenbeleuchtung auf die 

ausschließliche Verwendung von Leuchtmitteln (z. B. LED-Technik oder Natriumdampf- 

Hochdrucklampen) mit einer Farbtemperatur von 3.000 Kelvin (warmweiße Lichtfarbe) bis 

maximal 4.000 Kelvin unter Verwendung vollständig gekapselter Leuchtengehäuse zu ach-

ten. Diese sollen kein Licht nach oben emittieren. 

- Es sind 4 Ersatzkästen für Nischen- und Höhlenbrüter unter den Vögeln sowie 4 Ersatzkäs-

ten für spaltenbewohnende Fledermäuse am Neubau der geplanten Wohnanlage 

aufzuhängen oder in der Fassade zu integrieren. 
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4.5 Wasserwirtschaft 

Niederschlagswasser 

Es wird empfohlen, anfallendes Niederschlagswasser aus der Dachflächenentwässerung in 

ausreichend dimensionierten Behältnissen zurückzuhalten und als Brauchwasser zu nutzen. 

Überschüssiges Niederschlagswasser ist über die belebte Bodenzone breitflächig zu versi-

ckern, sofern die standörtlichen Voraussetzungen dies zulassen. 

 

Gewässer 

Angrenzend an das Plangebiet verläuft der ‚Solligerbach‘ (in der Straße ‚Mühlengraben‘). Auf 

§ 31 Landeswassergesetz, nach welchem jegliche Anlagen im 10-m-Bereich eines Gewässers 

III. Ordnung einer wasserrechtlichen Genehmigung der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz als zu-

ständige untere Wasserbehörde bedürfen, wird hingewiesen.  

 

Hochwasser/Starkregen 

Gemäß § 5 Abs. 2 WHG ist jede Person im Rahmen des ihr Möglichen und Zumutbaren ver-

pflichtet, Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen bzw. Folgen 

aus Starkregenereignissen und zur Schadensminderung zu treffen. Abflussrinnen bzw. Notwas-

serwege sind freizuhalten.  

 

4.6 Flächenbefestigung 

Stellplätze, Wege, Hofflächen usw. sollen bei Neuanlage ausschließlich in wasserdurchlässiger 

Bauweise ausgeführt werden. Empfohlen werden z.B. weitfugiges Pflaster, Schotterrasen, Ra-

sengittersteine, Drainpflaster. 

 

4.7 Versorgungsträger 

Im Plangebiet verlaufen Ver- und Entsorgungsleitungen. Erforderliche Um-, Aus- oder Neubau-

maßnahmen sowie Pflanzmaßnahmen sind frühzeitig vor Baubeginn mit dem hiervon 

betroffenen Ver-/ Entsorgungsträger abzustimmen. 

 

4.8 Brandschutz und Löschwasserrückhaltung 

Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplans steht eine Löschwasserlieferleistung 

von 48 m3/h über mindestens 2 Stunden aus dem Trinkwassernetz zur Verfügung. Über Hyd-

ranten im Umkreis von 300 m ist eine Löschwasserlieferleistung von 96 m3/h über mindestens 

2 Stunden aus dem Trinkwassernetz möglich. Damit ist der Brandschutz für Gebäude mit Um-

fassungen nicht feuerbeständig oder nicht hochfeuerhemmend oder nicht feuerhemmend, 

harten Bedachungen; oder Umfassungen feuerbeständig oder feuerhemmend, weiche Beda-

chungen sowie einer GFZ von bis zu 1,2 gewährleistet1. Bei Bauvorhaben, die diese 

 

1 Siehe DVGW-Arbeitsblatt W 405:2008-02; Tabelle 1: Richtwerte für den Löschwasserbedarf unter Berücksich-
tigung der baulichen Nutzung und der Gefahr der Brandausbreitung  
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Voraussetzungen nicht erfüllen, ist ggfls. vom Bauherrn zusätzliches Löschwasser über geeig-

nete Behälter (z.B. Zisterne, Teich) dauerhaft nutzbar zur Verfügung zu stellen.  

Die Vorschriften und Regelwerke zum Brandschutz, insbesondere § 15 der Landesbauordnung 

sind in der zum Zeitpunkt der Bauantragstellung (auch im Freistellungsverfahren) gültigen Fas-

sung zu beachten. 

Es wird empfohlen Löschwasser vor Eintritt in ein Gewässer oder das Grundwasser zurückzu-

halten.  

 

 

Ausfertigungsbestätigung 

Die vorstehenden textlichen Festsetzungen stimmen mit dem Willen des Ortsgemeinderates überein. 

Das für die Planaufstellung vorgeschriebene gesetzliche Verfahren wurde eingehalten. 

Die textlichen Festsetzungen werden hiermit ausgefertigt. 

 

Kobern-Gondorf, den 

 

 

 

(Michael Dötsch)  

Ortsbürgermeister 
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Anlage 1: RAL-Farbkarte zu Festsetzung Nr. 2.1: 

Die Farben der Dacheindeckungen müssen folgenden RAL-Farben entsprechen: 

Grundfarben Schwarz, Grau und Braun 

RAL-Nummern RAL-Farbe  

9004 Signalschwarz 

 

9005 Tiefschwarz 

 

9011 Graphitschwarz 

 

9017 Verkehrsschwarz 

 

7010 Zeltgrau 

 

7011 Eisengrau 

 

7015 Schiefergrau 

 

7016 Anthrazitgrau 

 

7021 Schwarzgrau 

 

7022 Umbragrau 

 

7024 Graphitgrau 

 

7026 Granitgrau 

 

7043 Verkehrsgrau B 

 

8019 Graubraun 

 

8022 Schwarzbraun 
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Anlage 2: RAL-Farbkarte zu Festsetzung Nr. 2.2: 

Die Farben der Fassaden müssen folgenden RAL-Farben entsprechen: 

Grundfarbe Gelb und Beige 

RAL-Num-

mern 

RAL-Farbe  Fassade Gewände, Sockel, 

Eckgestaltung 

1000 Grün-beige 

 

x x 

1001 Beige 

 

x x 

1002 Sandgelb 

 

x x 

1005 Honiggelb 

 

 x 

1011  Braunbeige 

 

 x 

1012  Zitronengelb 

 

 x 

1013  Perlweiß 

 

x x 

1014  Elfenbein 

 

x x 

1015  Hellelfenbein 

 

x x 

1017  Safrangelb 

 

x x 

1019  Graubeige 

 

 x 

1020  Olivgelb 

 

 x 

1024  Ockergelb 

 

x x 

1032  Ginstergelb 

 

 x 

1034  Pastellgelb 

 

 x 

1035  Perlbeige 

 

x x 

1036  Perlgold 

 

 x 
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Grundfarbe Grau 

RAL-Num-

mern 

RAL-Farbe  Fassade Gewände, Sockel, 

Eckgestaltung 

7000 Fehgrau 

 

x x 

7001 Silbergrau 

 

x x 

7002 Olivgrau 

 

 x 

7003 Moosgrau 

 

 x 

7004 Signalgrau 

 

x x 

7005 Mausgrau 

 

 x 

7006 Beigegrau 

 

 x 

7008 Khakigrau 

 

 x 

7009 Grüngrau 

 

 x 

7010 Zeltgrau 

 

 x 

7011 Eisengrau 

 

 x 

7012 Basaltgrau 

 

 x 

7013 Braungrau 

 

 x 

7015 Schiefergrau 

 

 x 

7016 Anthrazitgrau 

 

 x 

7021 Schwarzgrau 

 

 x 

7022 Umbragrau 

 

 x 

7023 Betongrau 

 

 x 

7024 Graphitgrau 

 

 x 
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RAL-Num-

mern 

RAL-Farbe  Fassade Gewände, Sockel, 

Eckgestaltung 

7026 Granitgrau 

 

 x 

7030 Steingrau 

 

x x 

7031 Blaugrau 

 

 x 

7032 Kieselgrau 

 

x x 

7033 Zementgrau 

 

 x 

7034 Gelbgrau 

 

x x 

7035 Lichtgrau 

 

x x 

7036 Platingrau 

 

 x 

7037 Staubgrau 

 

 x 

7038 Achatgrau 

 

x x 

7039 Quarzgrau 

 

 x 

7040 Fenstergrau 

 

x x 

7042 Verkehrsgrau 
A 

 

x x 

7043 Verkehrs-grau 
B 

 

 x 

7044 Seidengrau 

 

x x 

7045 Telegrau 1 

 

x x 

7046 Telegrau 2 

 

x x 

7047 Telegrau4 

 

x x 

7048 Perlmaus-
grau 

 

x x 
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Grundfarbe Braun 

RAL-
Nummern 

RAL-Farbe  Fassade Gewände, Sockel, 
Eckgestaltung 

8023 Orange-braun 

 

 x 

8024 Beigebraun 

 

 x 

8025 Blaßbraun 

 

 x 

8029 Perlkupfer 

 

 x 

 

 

Grundfarbe Weiß 

RAL-Num-

mern 

RAL-Farbe  Fassade Gewände, Sockel, 

Eckgestaltung 

9001 Cremeweiß 

 

x x 

9002 Grauweiß 

 

x x 

9003 Signalweiß 

 

x x 

9006 Weiß-alumi-
nium 

 

x x 

9007 Grau-alumi-
nium 

 

 x 

9010 Reinweiß 

 

x x 

9016 Verkehrsweiß 

 

x x 

9018 Papyrusweiß 

 

x x 
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Anlage 3: Pflanzenliste 
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Acer campestre Feld-Ahorn x  x x (x) B II. /He 

Acer campestre „Elsrijk“ Feld-Ahorn „Elsrijk“ x  x x (x) B II. /He 

Carpinus betulus Hainbuche x  x x x B II./He 

Cornus mas Kornelkirsche x  x x  Str 

Corylus avellana Haselnuss x  x x  Str 

Corylus colurna Baum-Hasel (x)  x   B II. 

Crataegus monogyna Eingriff. Weißdorn x  x x  Str 

Crataegus crus-galli Hahnensporn-Weißdorn x  x x  B II. 

Crataegus laevigata  Zweigriffeliger Weißdorn x  x x  B II./Str 

Euonymus europaeus Pfaffenhütchen x  x x  Str (giftig) 

Frangula alnus Faulbaum x  x x  Str (giftig) 

Ligustrum vulgare Liguster x  x x  Str (giftig) 

Lonicera xylosteum Rote Heckenkirsche x  (x) x (x) Str (giftig) 

Pyrus calleryana  Stadtbirne x  x x  B II. 

Pyrus communis Wildbirne x  x x  B II./He 

Pyrus malus Wildapfel x   (x)  B II./He 

Prunus avium Vogel-Kirsche x  x x  B II./He 

Prunus padus  Trauben-Kirsche      B II./Str 

Rubus idaeus Himbeere x  x x  Str 

Ribes nigrum Schw. Johannisbeere x   x x Str 

Ribes uva-crispa Wilde Stachelbeere x   x x Str 

Rosa canina Hunds-Rose x  x (x)  Str 

Salix caprea Sal-Weide x  x x  Str 

Sambucus nigra Schwarzer Holunder x  x (x)  Str 

Sorbus aria Mehlbeere x  x x  B II./He. 

Sorbus aucuparia Eberesche 
 

 x x  B II./He (schwach 
giftig) 

Tilia cordata „Rancho“ Winterlinde  „Rancho“ x  x x  B II. 

Viburnum opulus Gemeiner Schneeball x  x x (x) Str (schwach giftig) 

        

Obstbäume:        

Malus domestica ssp. Apfel in Sorten x  x x  Obstbaum 

Pyrus communis ssp. Birne in Sorten x  x x  Obstbaum 

Prunus avium ssp. Kirsche in Sorten x  x x  Obstbaum 

Prunus domestica ssp. Hauszwetschge in Sorten x  x x  Obstbaum 

 


